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Vorwort

Fast jeder hat mindestens einmal im Leben mit dem Nachlassgericht zu
tun; meist geht es um den Erbschein nach einem verstorbenen Angehö-
rigen. Jährlich gibt es in der Bundesrepublik Deutschland bei einer Be-
völkerung von rund 82 Millionen etwa 840.000 Sterbefälle. Das führt zu
mehreren hunderttausend Verfahren jährlich bei den Nachlassgerichten,
meist einem Erbscheinsverfahren. 

Im vorliegenden Buch sind das materielle Erbscheinsrecht (BGB) und
das Verfahrensrecht (FGG) praxisnah dargestellt; Streitfragen, die seit
vielen Jahren durch die Rechtsprechung geklärt sind, sind daher nicht
mehr vertieft worden. Besonderes Gewicht habe ich auf Kostenfragen ge-
legt, weil der Erbscheinsantragsteller hier manchmal sparen kann.

Auf Reformvorhaben wird hingewiesen.

Bei einem Ausländeranteil von 8,8 % wird der Bezug zum ausländischen
Erbrecht immer häufiger; Erbscheinsfragen nach dem Tod eines Auslän-
ders sind daher ebenfalls ausführlich einbezogen.

Nachgewiesen wird vorwiegend die Rechtsprechung, auch die ältere, so-
weit noch relevant. Aus Platzgründen sind die Nachweise aus den gängi-
gen BGB-Kommentaren knapp gehalten; den BGB-Kommentar von So-
ergel habe ich deshalb nicht zitiert, weil ich in der 13. Auflage des
Kommentars (anknüpfend an die 12. von Jürgen Damrau, Konstanz, be-
arbeitete Auflage) den Erbschein (§§ 2353–2370 BGB) selbst bearbeitet
habe.

Passau, im Oktober 2007 Walter Zimmermann
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